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Schweizerische Gesellschaft für Statistik  
 
 

Sektion  
 

"Statistik in Business und Industrie" 
 

"Statistics in Business and Industry" 
 

"Statistique dans les affaires et l’industrie"  
 

" Statistica nel commercio e nell'industria"  
 

 

(SSS-BI) 
 
 

 
Sektionsreglement 

  
 
 
 
Das Wort "schriftlich" beinhaltet neben seiner normalen Bedeutung auch E-Post und 
WWW. 
 
 
Artikel 1 (Bezeichnung, Form und Sitz) 
 
1. Innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS) wird gemäss den 
Statuten der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (Kapitel 7 : Sektionen) eine 
Sektion "Statistik in Business und Industrie" (SSS-BI) gegründet. 
 
2. Die Sektion verfügt über keine eigene Rechtspersönlichkeit. 
 
3. Der Sitz der Sektion entspricht jenem der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik. 
 
 
Artikel 2 (Mitglieder) 
 
1. Mitglieder können natürliche und juristische Personen oder Verwaltungseinheiten 
werden, die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik sind und deren 
Tätigkeit mit der Anwendung der Statistik in Business und Industrie in Beziehung steht. 
Gestützt auf eine schriftliche Beitrittserklärung an den Kassier oder an die Kassierin der 
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Sektion beschliesst der Vorstand die Aufnahme oder stellt gegebenenfalls einen 
Ablehnungsantrag an die nächste Generalversammlung. 
 
2. Die Mitgliedschaft endet: 
 

 durch eine Austrittserklärung des Mitglieds per Ende Jahr, 
 durch den Austritt des Mitglieds aus der Schweizerischen Gesellschaft für 

Statistik, 
 wenn der Mitgliederbeitrag trotz Mahnung nicht bezahlt wird, durch Beschluss 

des Vorstandes, 
 durch Ausschluss durch den Vorstand mit Rekursrecht an die 

Generalversammlung. Der Rekurs ist innert zwanzig Tagen an den Aktuar 
oder an die Aktuarin zu senden. 

 
 
Artikel 3 (Ziele) 
 
Die SSS-BI: 
 

 vertritt die Interessen der in Business und Industrie tätigen Statistikerinnen 
und Statistiker, 

 setzt sich für die berufliche Ausbildung und Weiterbildung ein, 
 organisiert Tagungen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 

Gesellschaft für Statistik und deren Sektionen (zum Beispiel, Mithilfe bei der 
Gestaltung des Programmes der Schweizer Statistiktage), 

 fördert den Kontakt unter den Statistikerinnen und Statistikern auf nationaler 
und internationaler Ebene, 

 steht im Kontakt mit anderen Organisationen mit ähnlichen Zielsetzungen.  
 
 
Artikel 4 (Realisierung der Ziele) 
 
1. Die SSS-BI realisiert ihre Ziele mittels: 
 

 Generalversammlungen, 
 Kommissionen und Arbeitsgruppen, 
 Konferenzen und Seminarien, 
 Publikationen, 
 übrige Aktivitäten im Sinne ihrer Ziele. 

 
2. Die Realisierung der Sektionsziele wird mit der Schweizerischen Gesellschaft für 
Statistik und anderen Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen, koordiniert. 
 
 
Artikel 5 (Generalversammlung) 
 
1. Die Generalversammlung ist das oberste Organ der SSS-BI. Sie kommt in der Regel 
alle zwei Jahre zusammen und wird vom Sektionsvorstand einberufen. 
 
2. Die Kompetenzen der Sektions-Generalversammlung decken sich mit jenen in den 
Statuten der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (Artikel 24). Darüber hinaus 
bestimmt die Generalversammlung die Anzahl Mitglieder des Vorstands und wählt den 
Vorstand sowie den Sektionspräsidenten bzw. die Sektionspräsidentin. 
 
3. Jedes natürliche Sektionsmitglied hat eine Stimme. 
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Artikel 6 (Vorstand) 
 
1. Der Vorstand der SSS-BI umfasst mindestens drei Mitglieder. Der Vorstand organisiert 
sich selbständig und regelt die Unterschriftsberechtigungen. 
 
2. Ein Mitglied des Sektionsvorstands, in der Regel der Präsident bzw. die Präsidentin, ist 
auch Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und trägt 
somit zur Koordination der Tätigkeiten der Sektion mit jenen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik bei. Dieses Mitglied wird vom Sektionsvorstand an der 
Generalversammlung der Sektion zur Wahl vorgeschlagen. 
 
3. Die Mitglieder des Sektionsvorstands werden alle 2 Jahre gewählt und können 
wiedergewählt werden. 
Wenn, aus irgendeinem Grund, eine Vorstandsstelle vakant werden sollte, zum Beispiel 
falls ein Vorstandsmitglied resignieren möchte, wird ein temporärer Nachfolger durch 
den Präsident bzw. die Präsidentin unter mehrheitlichem Einverständnis der anderen 
Vorstandsmitglieder bis Ende der 2-Jahresperiode gewählt. Wenn die Vakanz die 
Präsidentenstelle bzw. die Präsidentinstelle selbst betrifft, dann wird der temporäre 
Nachfolger durch den Präsidenten bzw. die Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft 
für Statistik unter mehrheitlichem Einverständnis der Vorstandsmitglieder der Sektion bis 
Ende der 2-Jahresperiode bestimmt. 
 
4. Der Vorstand regelt sämtliche laufenden Geschäfte der Sektion. Er erstellt das 
Tätigkeitsprogramm der Sektion. Er erarbeitet einen jährlichen Tätigkeitsbericht, den er 
der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik unterbreitet; er 
informiert im Bulletin und über die anderen Informationskanäle der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik über die Tätigkeiten der Sektion. 
 
 
Artikel 7 (Änderungen des Reglements) 
 
1. Alle Änderungen des Reglements der SSS-BI müssen von zwei Dritteln der an der 
Generalversammlung der SSS-BI anwesenden Mitglieder gutgeheissen werden. 
 
2. Die Änderungen, wie auch das Reglement, müssen vom Vorstand der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik gutgeheissen werden. Es besteht die Möglichkeit des 
Weiterzugs an die Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik. 
 
 
Artikel 8 (Auflösung) 
 
1. Die Auflösung der SSS-BI regelt sich gemäss der Statuten der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik.  
 
2. Im Falle einer Auflösung kommen die Mittel der SSS-BI der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statistik zugute. 
 
 
 
 
Beschlossen von der Gründungsversammlung der SSS-BI am 9. Mai 2003 in Bern.  
 
Änderungen (Artikel 5.1 und 6.3) an der Generalversammlung der SSS-BI am 28. 
Oktober 2009 in Genf. 


